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43. Jahrgang
--

Der parlamentarische Unter¬
suchungsausschuß

der Nationalversammlung hielt am Mittwoch und Donners¬
lag wiederum Sitzungen ab. Im Gegensatz zu Z i m m er -
mann,  der erklärt hatte, daß die Ansicht bestand, die
Wilsonsche Friedenspolitik stände unter englischem Einfluß,
sagte Graf Bernstorff:  In Amerika herrschte, als
Wilson mit der Aktion hervortrat, durchaus die Anschau¬
ung, das; sie unter deutschem Einfluß geschehen sei. Wäh¬
rend Englands ganze Politik darauf gerichtet war, Amerika
in den Krieg hineinzuziehen, war mein Hauptziel, unter
allen Umständen Amerika vom Kriege fernzuhalten.

Ueber die Gründe befragt, warum Graf Bernstorff nach
seiner Rückkehr aus Amerika vom Kaiser  nicht empfangen
wurde, erklärte BethmannHollwegu.  a .: Der Kaiser
war vollständig von dem unterrichtet, was Bernstorff mir
gemeldet hatte und da Bernstorff selbst Vorschläge über
unser weiteres Verhalten gegenüber Amerika nicht zu machen
hatte, lag keine Veranlassung vor, auf seinen soforttgen
Empfang zu dringen.

Es folgte die Erörterung der Frage des rücksichts¬
losen U- Bootkrieges  und der Gründe, die für die
Reichsleitung dafür maßgebend waren, v. Bethmann
Hollweg erwiderte hierauf: Zu Anfang 1917 lag die Ueber-
zeugung der militärischen Stellen vor, daß ohne den rück¬
sichtslosenU-Botkrieg der Krieg nicht zu einem guten Ende
geführt werden könne. Für mich lag die Ueberzeugung
vor, nicht in Aussicht stellen zu können, daß ich den Krieg
in anderer Weise beenden werde. Da mußte, erklärte von
Bethmann Hollwegmi t, erhobenerStim me,
die Entscheidung gefällt werden. Ich bin auch heute der
Ansicht, daß ich recht handelte, wenn ich dem Kaiser nicht
raten zu können glaubte, sich in Widerspruch mit dem Vo¬
tum der militärischen Ratgeber zu stellen. Ein Gehen
meiner Person würde an der Sache nichts geändert haben.

In neuen Darlegungen über den U-Bootkrieg wies
Admiral Koch  darauf hin, daß durch das U-Boot zum
ersten Male die Möglichkeit gegeben war, ohne Besitz der
Seeherrschaft die Art an die englische Seeherrschaft zu legen.
Im Herbst 1916 war es immer klarer geworden, daß die
physischen und wirtschaftlichen Hilfsmittel DeutfkUands und
vor allem der Bundesgenossen Deutschlands bis auf ab¬
sehbare Zeit zur Neige gehen würden, im Erschöpsungskrieg
und der■Hungerblockade. Es blieb also nur die Wahl
zwischen zwei Mitteln, von denen das eine der sichere Unter¬
gang war. Admiralv. Holtzend ' orff  war der Ansicht,
daß der Krieg auf dem Lande nicht mehr gewonnen wer¬
den könne. Außerdem verlangte die Oberste Heeresleitung
die Unterstützung durch die Marine.

Auf die Frage des Vorsitzenden, ob auch die Oberste
Heeresleitung darüber orientiert war, daß das Wilsonsche
Friedensangebot von Deutschland angeregt worden war und
ob sie dauernd auf dem Laufenden gehalten wurde, verwies
der ftühere Reichskanzlerv. Bethmann Hollweg
auf ein Telegramm des Kaisers vom 1. Oktober 1918: Graf
Bernstorff ist auf persönlichen Befehl Sr . Majestät des Kai¬
sers angewiesen, Wilson zum Erlaß eines Friedensappells
zu veranlassen. Aus den Akten wird festgestellt, daß nicht
nur Hindenburg, sondern auch Ludendorff unterrichtet waren.

Ueber die Wirkung des U-Bootkrieges führte Admiral
Koch  aus , Holtzendorff sei zu der Ueberzeugung gelangt,
daß der U-Bootskrieg England in fünf Monaten nieder-
Zwingen würde. Wir hofften auf politische und moralische
Wirkungen des U-Bootkrieges. Die U-Boote haben uns
nicht im Stich gelassen; sie-haben mehr versenkt, als wir
berechnet hatten. Wirkungslos war der U-Bootkrieg nicht,
da nach dreimonatiger Dauer Admiral Sims zu Jellicoe
gesagt habe: Deutschland werde den Krieg gewinnen. Die
englischen Schifssverlustewaren viermal so groß, als die
englische Presse sie nieldete. — Anschließend bemerkte Ad¬
miral Koch, daß seitens des Admiralstabs die militärische
Bedeutung eines Krieges mit Amerika niemals unterschätzt
worden sei.

Dr. Cohn verweist aus die englische Angabe, daß die
Ziffer der transportierten amerikanischen Mannschaften
1800 000 gewesen sei. — v. Capeile : Seitens der See-
iriegleitung wurde imncer die Ansicht vertteten, daß der
rücksichtsloseU-Bootkrieg innerhalb fünf bis sechs Monaten

i die Beendigung des Krieges herbeiführen werde. Dieser

Gedanke zieht sich wie ein roter Faden durch alle Denk¬
schriften und Aeußerungen, auch durch die Verhandlungen
im Hauptausschuß._

Politische Rundschau.
Ab, . Haase f.

Berlin, 7. Nov. Der Abg. H a a se ist heute Morgen
verstorben . •

35er Kurssturz der Mark
erfuhr auch an dev Berliner Mittwoch-Börse eine Fortsetzung
in erschreckendem Umfang. Holland ist auf 1399 (-ff 60),
Dänemark 769V. (+ 45), Schweden 489V. (+ 30), die
Schweiz 674V- (+ 45) gesteigert. Für die Devisen Holland
und die Schweiz, die am Dienstag wegen Mangel an
Material nicht nottert werden konnten, beträgt die Erhöhung
gegen die letzten Kurse 183 bezw. 100 M.  Als Hauptursache
der anhaltenden Mark-Entwertung wird auf das Mißver¬
hältnis von Ein- und Ausfuhr verwiesen und betont, eine
Aenderung sei nicht zu erhoffen, solange der deutsche Import
das Doppelte unseres Erports ausmacht.

Gegen die Akkordarbeit.
mz Bremen, 7. Nov. Die Abstimmung unter den Ar¬

beitern der hiesigen Werft hat ergeben, daß 19 861 für und
23 768 gegen die Einführung der Akkordarbeit waren.

Kriegstabake als Braunkohlenbriketts.
Die Firma Lindemannu. Co., Zigarren- und Tabak-

sabriken Hamburg, teilt öffentlich mir: „Es ist für die All¬
gemeinheit vielleicht nicht uninteressant zu erfahren, daß die
ganz bedeutenden Bestände der Heeresverwaltung an
Kriegstabaken(Buchenlaub) bei der Verwertung der Heeres¬
güter durch die Wirtschaftsgemeinschaft in den Besitz unserer
Firma übergegangen sind und zwar zum Preise von 3 Jl,
geschrieben3 Mark pro Zentner, abgepackt in Paketen. Diese
Buchenlaubpakete werden als Heizungsmaterial verwendet
werden. Die fest gepreßten Pakete eignen sich sowohl ihrer
Form als auch ihres Inhalts nach ganz vorzüglich als Ersatz
für Braunkohlenbriketts."

Gegen die Rheinische Republik.
Köln, 5. Nov. Die sämtlichen  polittschen Parteien

des Wahlkreises Köln-Aachen mit Ausnahme des
Zentrums  veröffentlichen folgende Entschließung: „Wir
Unterzeichneten polittschen Vereine des Wahlkreises Köln-"
Aachen haben in unsern Entschließungen nie einen Zweifel
darüber gelassen, daß wir alle offenen oder versteckten Los-
lösungsbefttebungen(Rheinische Republik, Rheinlandbund
'und dergleichen) aufs schärfste verurteilen. Die Anhänger
dieser Besttebungen sollen sich darüber llar sein, daß für sie
in unsern Reihen kein Platz ist. Wir fordern sie deshalb
auf, aus unseren Parteien auszutreten. Gegenseittg ver¬
pflichten wir uns, jedes Mitglied unserer Parteien, das für
solche Bestrebungen eintritt, auszuschließen. Gegen jeden
Versuch zur Errichtung einer Rheinischen Republik werden
wir mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln vergehen.

Oberbürgermeister Glässtng.
Wiesbaden, 5. Nov. Oberbürgermeister Gläf-

si n g hat heute frtih, begleitet von einein französischen Gen¬
darmen, die Stadt .verlassen. Er begibt sich zunächst nach
Darmsladt. Zur Verabschiedung hatten sich Magistrat und
Stadtverordnete eingesunden, auch Führer der politischen
Parteien waren erschienen, die die Versicherung abgaben,
in den Bemühungen um seine Wiedereinsetzung nicht ruhen
zu wollen. Auf der Sttaße bereitete dem Scheidenden die
Menge herzliche Ovationen Die Stadtverordnetenversamm¬
lung, die um die Erlaubnis zur Abhaltung einer Sitzung
mit der Tagesordnung„Absetzung des Oberbürgermeisters"
bei der französischen Behörde eingekommen war, hat diese
Erlaubnis erhalten.

mz Berlin, 7. Nov. Der Ergroßherzog  von Heffen
bot dem von den Franzosen ausgewiesenen Oberbürger,
meifter von Wiesbaden Gläffing Wohnunginfeinem
Schlosse  an . Der Oberbürgermeister nahm das Aner¬
bieten an.

Zur Räumung des Baltikums.
Das „Journal" meldet, daß der Rat der Fünf di« Jn-

fttukttonen der Mission  N i essr l festgesetzt hat. Dies«
Instruktionen haben einen ausschließlich militärischen Cha¬
rakter und beziehen sich aus die Kontrolle der Räumung der
balttschen Provinzen durch die deutschen Truppen.

Gegen die Bolschewisten.
mz Helsingfors, 5. Nov. Nach einer Warschauer Mel¬

dung forderte die Entente Polen auf, mit den Randstaaten
einegemeinsameFront  gegen die Bolschewisten zu
bilden. Die Polen erklärten sich hierzu bereit, sobald die
deutschen Truppen die Ostseeprovinzen verlassen hätten.

Freier Verkehr in Brasilien,
mz Berlin, 5. Nov. Die brasllianische Regierung hat den

deutschen Handelsschiffen fteien Verkehr in den brasiliani¬
schen Häfen zugestanden.

Die Auslieferung des „ Goeben ".
London, 4. Nov. Im Unterhaus hat der Marinemini¬

ster angekündigt, daß die Türkei den Kreuzer „Goeben"
ausgeliefert habe. Eine englischeBesatzung  befinde
sich an Bord des Kreuzers, um Sabotageakte zu verhinoern.

Algier, 4. Nov. (Fournier.) Herr Thomson, Abgeord¬
neter von Eonstanttne, hat vom Marineminister die Mit¬
teilung erhalten, daß der Kreuzer„Goeben" nach Phi¬
lip  p ev i l l e gesandt werden wird, um von der dorttgen
Bevölkerung besichtigt werden zu können. Wie erinnerlich,
hatte der „Goeben" am 4. August*1914 die Feindselig¬
keiten mit der Bombardierung von Philippeville eröffnet,
das zahlreiche Opfer unter der Zivilbevölkerung verur¬
sacht hat.

Eine „ L«sitania "-Erinnerung.
Nach einer Mitteilung des „Berliner Lokalanzeigerr" er-

fährt die „Newport Times" parlamentarischen
Kreisen, daß der Kapitän der „Lusitania" zugegeben Hab«,
daß er entgegen dem vom Admiralstab erhaltenen Befehle,
im Zickzackkurs zu fahren, mit Volldampf  in der
U-Bootzone gefahren fei.

Der englische Handel häjt zurück.
Paris , 6. Nov. Havas meldet aus London: Die tech¬

nische Abteilung der Handelskammervon London hat am
Donnerstag einen Vorschlag seines Präsidenten abgelehnt,
welcher darauf hinauslief, die englische Handelsmelt zu er¬
mächtigen, die Handelsbeziehungenzu den feindlichen Län¬
dern wieder aufzunehmen, um letztere in Stand zu setzen,
ihre Kriegsschuld zu bezahlen. Nach längerer Diskussion hat
diese Abteilung einem Vorschläge zugestimmt, welcher besagt,
daß die Handelsbeziehungen mit den feindlichen Ländern
nicht eher ausgenommen werden sollen, als bis die englische
Regierung ihre Handelspolittk für die Nachkriegszeitb«-
kannt gegeben haben wird, was in aller Bälde erfolgen
müßte.

Ein neuer Kanal.
mz Paris , 4. Nov. Kava«. Dem „Mattn" zufolge

arbeitete der Minister der öffentllchen Arbeiten einen Gesetz¬
entwurf aus, der die Schaffung eines parallelen Kanal»
zum Rhein von Hüningen bis Ctraßburg
mit Schaffung eines Flußhafens in Straßbmg vorsieht.
Der Kanal soll eine Breite von 20 und eine Tiefe von
6 Metern haben. Er soll so angelegt werden, daß er die
Errichtung von Eelektrizitätswerken mit einer Krafttrzeugung
von 100 000 Pferdekräften erlauben würde._

Kleine Nachrichten.
Berlin, 2. Nov. JndenHamburgerKühlhäu-

fern,  in denen Fleischwaren im Werte von ungefähr 180
Millionen Mark lagern, sind umfangreiche Dieb¬
stähle  und Schiebungen von Waren festgestellt worden.
Ein Lagerverwalter, zwei Schlächter und zwei Kühlhaus¬
arbeiter sind bereits verhaftet worden, die Untersuchung
zieht weitere Kreise. Die Schiebungen haben einen Um¬
fang von Millionen gehabt.

Berlin, 6. Nov. (W. B.) Me der „Abend" meldet,
drangen Einbrecher in die Gemäldegalerie  in
S a n s - 6 o u ci ein und stahlen sechs Bilder im Werte
von 100 000 M.

mz Bevey, 5. Nov. Hier starb gestern Georg Daniel
Peter,  der im Jahre 1870 die Milchschokolade erfand.
Er war Mitbegründer der Firma Peter, Cailleru. Köhler.

mz Sens , 4. Nov. Ein schwerer Zusammen¬
stoß  ereignete sich am Montag abend zwischen Pont sur
Ponne und Sens . Der S i mp l on zu g fuhr in den nach
Genf fahrenden Zug hinein, nachdem er die Signale über¬
fahren hatte. Bis jetzt wurden zwölf Tote unter den
Trümmern gefunden. Ungefähr 30 Verletzte wurden nach



Sens und Montereau gebracht, Nach der Erklärung eine-.'
Augenzeugen sylle es ungefähr dreißig Tote und hundert
Verwundete gegeben haben. Zwei Wagen dritter Klaffe
und ein Salonwagen wurden zertrümmert. Der Postwagen
und der Speisewagen wurden umgeworfen.

Luxemburg.
Luxemburg, 6. Nov. Havas. Bei Gelegenheit der

Vermählung  des Prinzen Felir von Bourbon Parma
mit der Großherzogin von Luremburg hat England die
diplomatischen Beziehungen  mit dem Groß-
herzogtum wieder ausgenommen  und sich der der
Zeremonie vertreten lassen. Der Vatikan hatte sich ebenfalls
vertreten lassen. Die Deputierten, welche gegen die Na¬
turalisation des Prinzen Felir gestimmt hatten, haben der
Feier nicht beigewohnt. Die Hochzeit fand in der Kathe¬
drale im Beisein des großherzoglichen Hauses, der Herzogin
von Parma, der Prinzen Lavier und Renö in belgischer
Uniform, der Prinzen Lonstant und Louis, der Prinzessin

Elisabeth, sowie der Regierungs- und Zivilverwaltungs-
niitglieder statt. Von einem Teil der vor dem Palast und
vor der Kathedrale versammelten Menge wurde das neu-
vermählte Paar begrüßt, ein großer Teil hat sich dessen
jedoch enthalten. Der König von England war durch ein
Mitglied der Brüsseler Legation vertreten, welcher dessen
Glückwünsche übermittelte, und seine Freude über die Wie¬
deraufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Eng¬
land und Luremburg zum Ausdruck brachte. Die Er-Groß-
herzogin Adelheid hat sich von der Feier ferngehalten.

Lokaloachrichlev.
* Königstein, 8. Nov. Aus die heute Abend in>Herzogin

Adelheid-Stift stattfindende Generalversanmüung des hie¬
sigen Taunusklubs  machen wir such hier nochmals
aufmerksam. Der Klub ist die ganzen Kriegsjahre fast nicht
einmal vereinigt gewesen, so daß jetzt wohl zu wünschen
und hoffen wäre, daß heute abend sich alle Mitglie¬
der ohne Ausnahme  wieder zu neuem Tun und
frischem Wandern zusammenschließen würden mit hoffnungs-
frohem „Frischauf !"

* Hornau, 8. Nov. Morgen und übermorgen rst hier
K i r chw ei h f est. Es ist dies eines der letzten des laufen¬
den Jahres und seit fünf Jahren wieder zum ersten Male
gefeiert, so daß wohl recht zahlreicher Besuch zu erwarten
sein wird. (Siehe Anzeige.)

Kelkheim, 7. Nov. In der gestrigen Mitgliederversamm¬
lung des Demokratischen Vereins  wurde von
verschiedenen Setten lebhafte Klage über die schlechte Kar-
tosfelversorgung des Ortes geführt. Auch die unzureichende
Kohlenversorgung war Gegenstand der Besprechung. Die
Versammlung beschloß einstimmig, drei Herren (Dietrich,
Kraus, Meißner) zu beauftragen, in dieser Sache bei dem
Bürgermeister vorstellig zu werden und daraus zu drängen,
daß alles getan w... , die Gemeinde Kartoffeln und
Kohlen bekommt. Bei dieser Gelegenheit soll die Kommis¬
sion auch dem allgemeinen Verlangen der Bevölkerung
Ausdruck verleihen, das dahin geht, Kundenlisten für die
Metzger aufzulegen, damit jeder sein bißchen Fleisch da
holen kann, wo er will.r--

Statt Karten.

Ihre Vermählung geben bekannt

Landesbankrendant H. VELTE
und Frau LIESEL, geb . Müller.

Königstein i. T., 6. November 1919.
Georg Pingierstrasse3.

Amtliche Bekanntmachungen.
Verordnung

über den Verkehr mit Getreide und Mehl.
Auf Grund der §§ 58, 61 und 80 der Reichsgetreideord¬

nung sür die Ernte 1919 vom 8. 6. 1919 (R.-G.-Bl. 115
Seite 525) und der dazu ergangenen Ausführungsanweisung
vom 3. 6. 1919 wird für den Kreis Königstein folgendes
angeordnet:

§ 1. Weizen ist mindestens bis zu 80, Roggen minde¬
stens bis zu 82 und Gerste mindestens bis zu 75 v. H.
auszumahlen. Zur Herstellung von Schrot ist Weizen und
Roggen bis zu 94 Prozent auszumahlen.

Mehl darf von Bäckern und Händlern im Kleinoerkaus
nur in 960 Gramm nicht übersteigenden Mengen abgegeben
werden. Die Kleinverkaussstcllenvon Brot und Mehl
müssen an Werktagen mindestens geöffnet sein von 7—11
Uhr vonnittags und von 2—5 Uhr nachmittags.

§ 2. Bei der Bereitung des Roggenbrotes ist eine
Mehlmischung je nach den Zuteilungen zu verwenden, die
mindestens, aus 70 Teilen Roggenmehl 80prozeittiger Aus-
mahlung und 30 Teilen Weizenmehl 82prozent'gcr Aus¬
mahlung oder Gerstenmehl 75 prozcntiger Ausmahlung be¬
steht.

Zur Bereitung eines großen Laibes Roggenbrotes sind
960 Gramm Mehl zu verwenden. Das Brot darf nur in
zwei Größen hergestellt werden. 24 Stunden nach Be¬
endigung des Backens müssen der große Laib Brot minde¬
stens 1320 Gramm, der kleine Laib Brot, zu dessen Be¬
reitung 480 Gramm Mehl zur Versiigung stehen, minde¬
stens 660 Gramm wiegen.

Brötchen dürfen nur aus einer Mehlmischung von 50
Teilen Roggenmehl und 50 Teilen Weizenmehl oder Gersten¬

mehl im Gewichte von 50 Gramm hergestellt und verkauft
werden. Einem kleinen Laib Brot entsprechen 13 Brötchen.

Das Brot darf erst am 2. Tag, den Tag der Herstellung
mitgerechnet, verkauft werden. Es muß mit dem Stempel
des Tages, an dem es hergestellt ist, versehen sein.

§ 3. Weizenbrot für Kranke aus Weizenauszugsmehl
65prozenttger Ausmahlung ohne jeden Zusatz von anderem
Mehl darf von Bäckern nur in besonderem Aufttage des
Kommunalverbandes gebacken werden. Es darf nur in
einer  Größe hergestellt werden. Bei Bereitung eines
Weizenbrotes sind 480 Gramm reines Weizenauszugsmehl
zu verwenden. Es muß 24 Stunden nach Beendigung des
Backens mindestens 660 Gramm wiegen.

§ 4. Im übrigen bleiben alle über die Bereitung der
Backwaren erlassenen Vorschriften, namentlich die Vorschrif¬
ten der Verordnung des Bundesrates vom 26. 5. 1916(R.-
G.-Bl. S . 413) in der Fassung der Verordnung vom 28. 9.
1916(R.-G.-Bl. S . 1084) und vom 18. 1. 1917 (R.-G.-Bl.
S . 68) in Kraft.

§ 5. Es werden folgende Einheitsgewichte vor¬
geschrieben:
1. für Brötchen— 50 Gramm;
2. für Roggenbrot= 1320 Gramm und 660 Gramm, wel¬

ches Gewicht das Brot am 2. Tag ausweisen muß;
3. sür Weizenbrot für Kranke 660 Gramm.

§ 6. Roggenbrot darf nur in Backsteinform und Weizen¬
brot nur in Langform gebacken werden.

§ 7. Bei der Bereitung von Kuchen darf nicht inehr als
die Hälfte des Gewichtes der verwendeten Mehle oder
mehlartigen Stoffe aus Weizen oder Rotzgen bestehen. Diese
Vorschrift ist ganz allgemein, insbesondere von Konditoreien,
Bäckereien, Gemeindebackhäusern, Gasthöfen, Gast- und
Schankwirtschaften, sowie von den Haushaltungen zu be¬
folgen.

Als Kuchen gilt jede Backware, zu deren Bereitung mehr
als 10 Gewichtsteile Zucker auf 90 Gewichtsteile Mehl
oder mehlartige Stoffe verwendet werden. Zwieback fällt
daher, je nachdem mehr oder weniger als 10 Gewichtsteile
Zucker zu seiner Herstellung verwendet werden, unter Kuchen
oder unter Weizenbrot. Im übrigen gelten für die Berei¬
tung von Kuchen die Bestimmungen der Bekanntmachung
des Stellvertteters des Reichskanzlersvom 16. September
1915 (R.-G.-Bl. S . 823).

tz8. Die Entnahme von Brot und Mehl ist nur mit der
Beschränkung zulässig, daß auf den Kopf der Bevölkerung
und auf die mit Montag beginnende Kalenderwoche Rog¬
genbrot im Gewicht von 2310 Gramm oder Weizenbrot sür
Kranke im Gewicht von 2310 Gramm oder an Mehl 1680
Gramm oder 46 Brötchen im Gewicht von 2300 Gramm
entfallen. Mehl im Sinne dieser Verordnung ist Weizen¬
mehl, Roggenmehl, Weizenschrot und Roggenschrot.

Auf die Unternehmer landwirtschaftlicher Bettiebe, denen
gemäß § 8 der Reichsgetreideordnung für die Ernte 1919
vom 18' 6. 1919 (R.-G.-Bl. Nr. 115 S . 525) für sich und
ihre Angehörigen das erforderliche Brotgetteide oder Mehl
belassen worden ist, auf die sogenannten Selbstversorger,
findet diese Bestimmung keine Anwendung.

§ 9. Die Abgabe und Entnahme von Brot und Mehl
darf nur auf Grund von Brotkarten erfolgen, die von der
Ortspolizei des Wohnortes ausgegeben werden. Die Ab¬
gabe und Entnahme von Kränkenweißbrot in den vom
Kreisausschuß besttmmten Bäckereien ist nur aus Grund von
Brotkarten zuläffig, die auf der Vorderseite den von der
Gemeindebehörde ausgedruckten Stempel „Weißbrot" und
auf der Rückseite das Siegel der Gemeindebehörde tragen

Den nach der Mitteilung der ärztlichen Prüfungsstelle
zum Bezug von Kränkenweißbrot Berechtigten werden auf
Verlangen derselben von ihrer Gemeindebehördedie ihnen
zustehenden Brotkarten mit dem obengenannten Vermerk und
dem Siegel versehen.

Die Bäcker haben alle 14 Tage bei Einreichung der
Brotkartenabschnitte und der Verbrauchsnachweisungendie
mit dem Stempel und Siegel versehenen Brotkartenab¬
schnitte besonders gebündelt, sowie eine besondere Nach¬
weisung über den Verbrauch von Weizenmehl 65prozenttger
Ausmahlung durch die Hand der Gemeindebehörden hier
einzureichen. Ferner haben die Bäcker über die Abgabe
des Krankenbrotes Listen zu führen, aus denen jederzeit
der Name und der Wohnort der Brotempsänger sowie die
Zahl der abgegebenen Brote und der Tag der Abgabe zu
ersehen ist. Den Bäckern wird nur soviel Krankenmehl ver¬
abfolgt, als der von ihnen gelieferten Zahl der Abschnitte
entspricht.

Die Gemeindebehörden haben am Ende eines jeden
Monats die Namen und die Adresse aller zum Bezüge von
Weißbrot Berechttgten unter Angabe der Dauer ihrer Be-
zugsberechttgung dem Kreislebensmittelamt Abteilung A
mitzuteilen. '

Die Abgabe und Entnahme von Kuchen ist an diese Vor-,
schrift nicht gebunden.

8 10 . Jeder Hautzhaltungsvorstand erhält von der
Ortspolizeibchörde für jede der Haushaltung angehörige
Person, sofern sie nicht vom Rechte der Selbstversorgung
Gebrauch macht, je eine mit ihrem Namen und mit einer
Nummer versehene, nicht übertragbare Brotkarte, in welcher
angegeben ist, wie viel Brot die Person für den Zeitraum
von 2 Wochen beanspruchen kann.

Kinder sind hierbei, ohne Rücksicht auf ihr Alter, erwach¬
senen Personen gleichzurechnen.

Die Nummer der Brotkarte entspricht der Nummer über
die ausgegebenen Brotkarten in der von der Ortspolizei¬
behörde zu führenden namentlichen Ortsliste. Als zum
Haushalt gehörig sind auch Einzelpersonen zu bettachten, die
zur Wohngemeinschaft gehören, aber keine selbständige Haus¬
haltung führen. Der Haushaltungsvorstand ist verpflichtet,
das diesen Einzelpersonen zukommende Brot oder, auf Ver¬
langen, die ihnen zustehcnde Brotkarte auszuliefern.

Der Haushaltungsvorstand hat Veränderungen im Per¬

sonenstände seines Haushaltes, deren Wirkung sich auf eine
längere Zeit als eine Woche erstreckt, der Ortspolizeibehörde
anzuzeigen, die die namentliche Liste ändert und entweder
die Brotkarte einzieht oder aber eine neue Brotkarte aus¬
stellt, je nachdem es sich um Abgänge oder Zugänge handelt.

§ 11. Die in den Kreis Kömgjtein im Taunus ver¬
ziehenden Personen haben, bevor ihnen eine- Brotkarte
ausgehändigt wird, einen Anmeldeschein bei der Ortspolizei¬
behörde vorzulegen. Die aus dem Kreise Königstein im
Taunus fortziehenden Personen haben sich beim Verlassen
des Kreises bei der Ortspolizeibehörde derjenigen Ge¬
meinde, in der sie die Brotkarte erhalten haben, unter Ab¬
lieferung der Brotkarte alyumelden. Ueber die Abmeldung
ist eine Abmeldebescheinigung zu erteilen.

Für die Abmeldung sind in erster Linie der Haushal¬
tungsvorstand und .in zweiter Linie der Brotkartenbesitzer
verantwortlich.

Die Abmeldung hat spätestens am zweiten Tage nach
der Abreise des Brotkartenbesitzerszu erfolgen.

Den nur vorübergehend im Kreise Königstein sich aus¬
haltenden Personen sind Brotkarten nicht auszuhändigen.
Sic haben sich vielmehr mit Reisebrotmarken auf Grund
der hierüber bestehenden Bestimmungen in ihren Heimats¬
gemeinden̂ u versehen.

§ 12. Krankenhäuser, Anstalten, Pensionen usw. wer¬
den als Haushalte behandelt.

Der Brot- und Mehlbezug von der schwerarbeitenden Be¬
völkerung unterliegt besonderen Vorschriften.

Auch für Einzelfälle besonderer Art bleiben besondere
Vorschriften Vorbehalten.

8 13. In Gasthöfen und in East- und Schankwrrtschastcu
darf Brot nur zugleich mit anderen Speisen verabreicht wer¬
den. Es ist den Gästen zu gestatten, mitgebrachtes Brot
zu verzehren.

Das Aufstellen von Brot und Brötchen aus den Tischen
zum beliebigen Gebrauch ist verboten. Es darf den Gästen
nur Brot gegen Bestellung und gegen besondere Bezahlung
verabreicht werden.

Die Haushaltungen der Besitzer und Verwalter von
Gasthöfen und von Gast- und Schankwirtschaften einschließ¬
lich der Angestellten sind als Privathaushaltungen zu be¬
handeln.

tz 14 Jede Brotkarte gilt für zwei Kalenderwochen
nach Maßgabe ihres Aufdruckes. Die Verwendung der
Einzelbrotmarken zu anderen als auf den ausgedruckten
Zeiten ist untersagt. Jede Brotkarte enthält für zusammen
14 Tage 7 Marken, die ihrem Aufdruck entsprechend gülüg
sind für je

660 Gramm Roggenbrot oder
660 Gramm Krankenweißbrot oder
480 Gramm Mehl oder

13 Brötchen zu je 50 Gramm,
insgesamt also für zwei Wochen:

4620 Gramm Roggenbrot oder
4620. Gramm Krankenweißbrot oder |
3360 Gramm Mehl oder

92 Brötchen im Gewicht von 4600 Gramm.
Die Brotkarten sind lediglich Ausweise und keine Zah¬

lungsmittel. Sie dürfen nicht gegen Entgelt gehandelt wer¬
den. Bei der Entnahme von Brot und Mehl ist die Broi-
karte vorzulegen. Der Verkäufer hat die an der Brotkarte
befindlichen Marken, die der verkauften Eewichtsmenge ent¬
sprechen, abzuttennen und an sich zu nehmen und durch
Durchstreichen oder durch Absteinpelung ungülttg zu machen.

Die Bäcker und Händler haben die zu 100 abgebündelten
Brotmarken an die sür ihren Wohnort zuständige Ortr-
polizeibehörde mit der vorgeschriebenen Verbrauchsnach-
weisung, der Regel nach alle zwei Wochen, Montags vor¬
mittags bis 10 Uhr abzuliefern. Der Bäcker und Händler
hat nur Anspruch auf weiteren Bezug von soviel Mehl wre
die von ihm abgelieferten Brotmarken angeben, und hat
seinen Bedarf bei,der Ortspolizeibehörde anzumelden.

§ 15. Händlern, Bäckern und Konditoren ist dre Ab¬
gabe von Mehl und Backwaren außerhalb des Bezirks ihrer
gewerblichen Niederlassung verboten.

Die Abgabe von Brot und Mehl über die Kreisgrenze
hinaus ist untersagt.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses kann Ausnahmen
von den Verboten zulassen.

8 16 . Derjenige, der Brotgetreide, Gerste oder daran,
hergestellte Erzeugnisse außerhalb der behördlich geregelte"
Verteilung zum Zwecke der Wciterveräußerung erwirbt ode
Verträge abschließt, die solchen Erwerb zum Gegenstand«
haben, hat binnen 3 Tagen nach dem Erwerb oder dem
Vertragsabschluß dem Kommunalverband Anzeige zu er-
|iuueu . . c

8 17. Wer diesen Anordnungen zuwider handelt, w>ro
gemäß 8 80 der Reichsgetreideordnung für die Ernte 191J
vom 18. 6. 19 (R.-G.-Bl. Nr. 115) mit Gefängnis bis 3«
einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 50 000 M oö<
mit einer dieser Sttasen bestraft.

Der Versuch ist strafbar.
Neben der Sttafe kann aus Einziehung der Früchte oo^

Erzeugnisse erkannt werden, auf die sich die strafbare Hau'
lung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter geh"^
oder nicht, soweit sie-nicht gemäß8 73 a. a. O. für versa! e
erklärt worden sind. ....

Außerdem kann die Ortspolizeibehörde ein Geschm-
dessen Inhaber oder B̂etriebsleiter sich in Befolgung»«
Pflichten unzulässig erweist, die ihm durch diese Verordnung!
auserlegt sind, auf Grund des 8 71, 8 19 o. a. O. ^ ’cjjc .

8 18 . Die vorstehenden Vorschriften tteten mit
10. November 1919 bezw. mit dem Tage der Vcröfseu^
lichung im Kreisblatt in Kraft. Mit dem gleichen Tag
wird die Verordnung des Kreisau.sschuffes vom 30. 8. 1"
außer Kraft gesetzt.

Königstein, den 7. November 1919.
! Der Vorsitzende des Kreisausschuffes. gez. Jacobs.



Verordnung
über die Festsetzung der Höchstpreise

von Brot und Mchl.
Auf Grund des 8 59a der Reichsgelreideordnung für

die Ernte 1919 vom 18. 6. 1.9L9 — R .-G -Bl . S , 525 — wird
für den Umfang des Kreises Königslein folgendes bestimmt:

1. Bei Abgabe an den Verbraucher beträgt der Höchst¬
preis für Brot:

1320 gr (großer Laib ) . . . . 1 .00 M.
660 „ iklein er Laib ) . . . . 0 .50 „

für Brötchen das Stück zu 50 gr . . . 0 06 „
für Weitzbrot für Kranke 660 gr , . . 0.60 „

Kleinverkauf von 80vrozentigem Weizenmehl:
960 gr . . 0 90 M ., 480 gr . . 0.45 M.

2. Die Ueberschreitung der Höchstvreise ist verboten.
3. Zuwiderhandlungen iverden nach 8 80 der Reichs¬

getreideordnung mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit
Geldstrafe bis zu 60000 Bi . oder mit einer dieser Strafen
bestraft.

4. Diese Verordnung tritt am 10. November d. Js . in
Kraft . Gleichzeitig wird die Verordnung über die Fest¬
setzung von Höchstpreisen für Brot und Mehl vom 14 März
1919 «Kreiszeitung für den Kreis Königstein i. T . Nr . 42)
aufgehoben.

Königstein i. T.. den 7. November 1919.
Der Kreisausschust des Kreises Königstein i. T.

gez. Jacobs.

Gemäb § 3 der Verordnung des Kreisausschusses vom
7. Nov . ds . Js ., Kreisblatt vom 8. Nov . «Nr . 175) werden
für die Zeit vom 10. 11. bis 10. 2. 20 nachstehend ausgesührte
Bäcker von mir beauftragt , Krankenweibbrot herzustellen:

Herr Adolf Lchmidt -Königstein für die Stadt Königstein,
die Gemeinden Altenhain , Glashütten u. Schneidhain.

,, Hch. Jahn -Cronberg für die Stadt Cronberg und
die Gemeinde Schönberg

„ Karl Jcknadt -Eppstein für Gemeinde Eppstein und
Ehlhalten.

„ Jak . Sturm -Falkenstein für Gemeinde Falkenstein.
„ Joh . Steyer -Hornau für Gemeinde Hornau.
„ H . M . Steyer -Kelkheim für Gemeinde Kelkheim.
„ Ehr . Bommersheim -Mammolshain für Gemeinde
„ Mammolshain.
„ W. Lanz-Neuenhain für Gemeinde Neuen Hain.
„ Hch- Schmitt -Niederhöchsladt für Gemeinde Nieder-

böckstadt.
„ Wilh Uageheuer -Niederreifenberg für die Gemeinden

Niederreisenberg , Niederems , Oberreifenberg,Seelen¬
berg und Wüstems.

■ „ Joh . Neuhaus -Ruppertsbain für die Gemeinden
Ruppertshain , Eppenhain uud Schloßborn.

„ Phil . P Wolf-Schivalhach für Gemeinde Schwalbach.
„ Aumüller -Stierüadt für Gemeinde Stierftadt.
„ Diebl 'Weibkirchen für Gemeinde Weibkirchen.

Konsum-Berein-Höchft a. M . für Gemeinde Fischbach und
sämtliche Gemeinden, in denen Filialen des Kon¬
sum-Vereins für Höchsta. M . und Umgeg. vorhandensind.

Königstein, den 8. November 1919.
Der Landrat : Jacobs.

Die bei dem Schivein des Fuhrunternehmers Hermann
Vvlüe! in Cronberg i. T. ausgedrochenen Backsteinblattern
sind wieder erloschen.

Königstein i . T «, den 3. November 1919.
- _ Der Landrat Jacobs.

Äartoffel-Versorgunq.
Diejenigen Haushaltungen , welche von der Stadt voll

versorgt iverden , erhalten den Bezugschein für die 3. Rate
Winterkartofseln an , Montag . den io . November ds . Js .»
im Rathaus , gimmer 3, und zwar in nachstehender Reihen¬
folge:

Brotkarten -Nr . 1—150 vormittags von 8 — 9 Uhr,
„ „ 151—800 „ - „ 9- 10 „
,, „ 301- 450 „ „ - 10- 11 „
„ „ 451- 600 „ „ 11- 12 „
„ „ 601—800 nachmittags „ 2— 3 „

Die Reihenfolge ist genau einzuhalten und Brotkarte
vorzulegen . Pro Person iverden 40 Psd . ausgegeben . Die
Bezugscheine sind an dem festgesetzten Tage einzulösen.

Königstein i . T ., de» 7. November 1919.
Der Magistrat . I . B . : Brühl.

Katholischer Gottesdienst in Königstein.
22. Sonntag nach Pfingsten.

Bormittags 7 Uhr Frühmeste , 9' / - Uhr Hochamt mit Predigt.
Nachniittags 2 Uhr Segensandachl . 3' /, Uhr Marienverein.

M
M&
O

m
©m

Künstliche Zähne in uüduGoid uk
Kronen und Stiftzähne. Schmerzloses Zahn¬

ziehen. Plomben In Gold, Silber u. s. w.
Carl Maliebre , Königstein , Fernruf 129.
Behandlung von Mitgliedern aller Krankenkassen.

»

W

Die Apotheke in Königstein ist
Sonntags von 1 Uhr ab

geschlossen . -
Nur in dringenden Notfällen
werden Rezepte angefertigt.

Oelmühle Oberursel
In Obcrursel am Taunuö direkt an der

Haltestelle Bergers Fabrik der elektr. Bahn

neu eröffnet.
Grösster und modernster Betrieb des Be¬
zirkes). Verarbeitung fSmtt . Gattungen
und Oelsaaten in Hydraulischen Pressen
von 400 000 Kilo  Druckfähigkeit bei

gröhter Ausbeute.

- . Z

lodss -^ Anzsigs.
Allen Verwandten und Bekannten die schmerzliche Mitteilung, daß

unser lieber guter Sohn und Bruder

August Daeke
am 4. ds. Mts. nach längerem Leiden im Alter von 29 Jahren wohl versehen
mit den hi. Sterbesakramenten sanft verschieden ist.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Familie Heinrich Daeke.

Königstein i. T ., den 7. November 1919.

Die Beerdigung fand am Sterbeorle Weilmünster in der Stille statt.

Mhol.Gesellenverein
Königstein im Caunus.

Die katholischen Gesellen von Königstein und Falken-
stein werden hiermit sreundlichst zu einer

midifigeit Befpreüiung
gebeten für Sonntag . S. November , 7.30 abends , im Ver¬
einshause . Tagesordnung:

1. Neuorganisation des t^ereinS.
2. Wivterprogramm.
3. Weihnachtsfeier.

Gott segne das ehrbare ßandwerhl

«8

I. Fussball -Club 1910 (e. V.)
Königstein (Taunus ).

Sonntag,  den 9. November, nachmittags
von 2 Uhr ab im Saale des Hotel Pro ca s ky:

Grosse Tanzbelustigung
mit Saalpost usw.

—1 Getränke nach Belieben. ..
Zu zahlreichem Besuche ladet ein

Der Vorstand.

&»

Achtung! Halt! |
Wo geht’s am Sonntag hin? ? -r V

Nach Hornau,  zur yyAustP &lill ** ! V
Dort kannst Du wackeln, trotten und schieben , KV
Dort kannst Du trinken nach Belieben, /
Zum Essen bring’ Dir nur nichts mit, \
Inder„Australla “ gibt’s was für den App’tit. */

Zur
Kirchweihe in Hornau ®

grossenTonr #hnliio * ; « .uw » I)!Tanzbelustigung
mit Saalpost

freundlichst ein

Die vereinigten Kameraden ft
im Gasthaus „Australia“  Hornau , ^

Feidbergweg  f a  f£ ]\/ | , , | Falkenste in
Empfehle in voizüglicher Qualität

Bohnenkaffee , Tee , Kakao , Schokolade
und sonstige Getränke

, " Täglich frischer Kuchen "
sowie Sonntags verschiedene Torten

Vorausbestellung von Kaffeevisiten werden freundl.
entgegen genommen. — — Hierzu Extra-Zimmer

Um zahlreichen Besuch bittet Nik . Mühl.
(Früherer Besitzer vom Cafd Reichenbachtal.)

Unser

Wand-
Kniender

für 1920
ist im Druck und Ende
nächster Woche zu haben.

Vorausbestellungen
. werden schon jetzt

entgegengenommen.
Druckerei Ph. Kleinböhl,

Königstein im Taunus,
Fernruf 44 — Hauptstr. 41.

wÄHMenfcranz
bei der Allerfeeienprozefsiyn
lioplar ^ n Abzugeb-geg.VCIIVn . ll . gute Bcloljng.

in der
SpieimarenHdlg Kreiner,
_ Königftei  n._lDrehstrommotor
(8 ‘/a P S ) Kupferwicklung,
tadellos erhalten u garantiert
betriebsfähig zu vertrausen.
— Besi r tiguvg jederzeit . —

Höchst am Main.
Zu verkaufen:
i elektr . Hängelampe
i dafcbmangel und
i dandbrett
Clmburgerstr. 361, Känlastdn.

Eine leichte, einfache

Pürschbüchse
zu verkaufen.

Zu erfragen i. d. Geschästsst.
Fast neuer

Ltrahen-Reuuer
**  mit guter Bereisung
hat preiswert abzugeben

Sohneidhain,
Wiesengrundstrah -- 9ir . 4 *.
mmvuvuutvw
SSüssrahm -J

IButterS _\ Holl.Käse\\ Ia.Eier\
| Bückinge *
*  ungesalzen *

£ wieder frisch ein getroffen bei g

ILHärtterJ
• Königstein i. T. £
ä Hauptstr . 40 . guemimmwm

_B ier Wochen alteHüden,
Mutter deutsch. Schäferhund
mit Stammbaum , preiswert
zu verkaufen Königstein,

Franksurterstrahe 18.

Suche 55
per sofort

10000
Betriebskapital zu 7 pCt.

Sicherheit vorhanden.
Angebote unter Z. 500 an
die Geschäftsstelle d Zig.

Eranrüsisch -deutsLhe,
deutsch - französische

Uebersetzungen
werden  billigst  ausgeführt.
Ebendase bst grdl . Unter*
rieht in franz . und engl,
Sprache . Näh.Geschäftsst.

Antiquitäten
jeder Art, alte Möbel, Ge,mälde,
Kupferstiche, Stickereien, Por¬
zellan,Zinn-u.Tonsachen, Unren,

Schnitzereien usw. kauft
Sammler Hch .Duchmann,
Königstein im Taunus,
Schneidhainerweg 14a part . »

— Nächste Woche lade ich —
einen Waggon

Sleissüraut
Bestellungen Hierfür werden
jetzt schon enigegengenommen.

Kath Gottschalk,
Kdnigstein, Schneid!), kleg 17.

'Ehrliches , williges
W Mädchen
nach Flörsheim gesucht.
Gute Behandlung und Lahn
zugesichert. Näheres zu er¬
fragen bei Dorn . Königstein,

Arndlstrahe 2.täMädehen
für alle Hausarbeit , das auch
bürgerl .kcchen kann, gesucht.
Alter , Hauptstr . 20, Kövigst.

Gc*
lernter
sucht abends nach 6

Nebenarbeit

Schlosser
ends nach 6 Uhr

veir , F l̂henstein i. T.,
a Räuschchenb.Schaller part.
Eine größere Anzahl tüchtigeMaurer und
Taglöhner:
für Baustelle Kolonie der
Eisenbahnwerkstätte in Nied
gesucht. Zn melden an der

Baustelle in Nied.
Fröhlich & Betzel,

Mainz -Kastel.

(DerspinntUolle?
Angebote unter N. 131 an
die Geschäftsstelle d. Zeitung.

Vrima

iulegschmiue
und Läufer

eingetroffen.
E . Gelbert, Niederhof-
hcim, Fernspr. Soden 47.

e



Bekanntmachung.
Gemäß tz 2 des Gesetzes vom 29. August 1919 (R .-G.-BI . Seite 1491)

und mit Zustimmung des gehner -Ausschusies der Nationalversammlung wird eme

Spor -Prämienanleihe
1919

im Betrage von 5 Milliarden Mark hiermit laut untenstehenden Bedingungen zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.
_ .. . >... r, ™ Snar -Vrämieuskück

I. Die Höhe der Anleihe beträgt 3 Milliarden, rückzahlbar innerhalb von
80 Jahren laut Tilgungsplan (3 Milliarden wahrend der ersten 40 Jahre
und 2 Milliarden während der letzten 40 Jahre ).

II. Die Anleihe wird in 5 Millionen Spar -Prämienstucken, das vtuL zu
M . l.000, ausgegeben und ist in 5 Rechen, die mit L-it. A, B, C, O' k. bezeichnet
werden, eingeteilt. Jede Reihe enthält 2500 Gruppen (von 1 bis 2500) und lebe
Gruppe 400 Nummern (von 1 bis 400).

III.  Die Anleihe gelangt unter folgenden Bedingungen.zur Zeichnung.
1. Kür jedes Lpar-Prämienstück von M. 1«v« sind als Gegenwert

M. 500 4« 5 % Deutscher Reichsanleihe mit Alasscheinen fällig am 1.Avril oder 1. Juli 192«, zum Nennwert (stche Ziffer ^ der unten-
stehenden Zeichnungsbedingunge«) und M. 5«« in bar einzuzahlen.

2. Die Zuteilung erfolgt entsprechend der Höhe der Zeichnung; jedoch werden
die kleinen Zeichnungen von 1 bis 5 Stück vorzugsweise berücksichtigt.

8. Gewinnverlosungen finden zweimal  jährlich am 2. Januar und 1. Jutt
statt (die erste Gewinnverlosung ausnahmsweise im März | 92 «, d
nähere Zeitpunkt wird noch bekanntgegeben) ; bei jeder Gewinnverlosung
werden 2500 Gewinne im Betrage von M . 25000000 gezogen.

Gewinnplan:
5 Gewinne zu M . 1000000

5. Ein mit einem Gewinn laut Gewinnplan gezogenes Spar -Prämienstück
ninimt auch an den späteren Gewinnziehungen bis zu seiner eigenen <rlgungs-

auslotz ^ Auszahlung der laut Gewinnplan  entfallenden Gewinne erfolgt unter
Abzug von 10% . . . u t .

6. Die Gewinne werden 2 Monate nach der Gewinnverlosung (erstmalig
jedoch am 1. April 1920), die Tilgungssumme ernMeßlich der Zuschläge und
des Bonus , am 29. Dezember j. I . gegen Vorlage des Stuckes ausgezahlt.

7. Vom Beginn des 20. Jahres ab steht denl Besitzer des Stückes das Recht
su die Rückzahlung desselben jeweils zum Ende des Jahres bei Jnnehaltung
der Kündigungsfrist von einem Jahr zum Tilgungswert , d. h. zum Nennwert
samt den zustehenden Zuschlägen von M. 50 für jedes verflossene^ ahr,
Abzug von 10% zu verlangen.

Rückzahlungstabelle
eines Stückes von M . 1« « « bei Tilann g und Kündigung.

-M.
5
5
5

10
20
50

100
200
300
400
400

1000

500000
300000
200000
150000
100000
50000
25 000
10000
5 000
3 000
2000
1000

5000000
2 500000

" 1500000
„ 1000000
„ 1500000
„ 2000000

2 500000
„ 2 500000
„ 2000000
„ 1500000„ 1200000
„ 800000
„ 1000000

Al. 25000000

Wenn die
Rückzahlung

am Ende
folgender

Jahre
«rsolgi

1
5

10
15
20
25

bei
Tilgung

M.
1050
1250
1500
1750
2000
2250

bei
Kündigung

M.

1800
2025

Wenn die
Rückzahlung

am Ende
folgender

Jahre
erfolgt

30
35
40
45
50
55

bei
Tilgung

M.
2500
2750
3000
3250
3500
3750

bei
Kündigung

M.
' 2250

2475
2700
2925
3150
3375

Wenn die
Rückzahlung

am Ende
folgender

Jahre
erfolgt

60
65
70
75
80

bei
Tilgung

M.
4000
4250
4500
4750
5000

bei
Kündigung

M.
3600
3825
4050
4275

2500 Gewinne
4. Die Tilgungsauslofungen finden jährlich am 1. Juli statt.
Auf jedes zweite getilgte Spar -Prämien stück entfällt

Jahren wachsender Bonus von M . 1««« bis M . 4«« l.

ein mit den

In den Jahren

1820—1929
1930- 1939
1940- 1949
1950—1959
1960—1999

Tilgung B»mis

Gesamtbetrag
jähUich Stückzahl

jährlich
int einzelnen

M.

Gesamtbetrag
Stückzahl
jährlich

jährlich
M.

50 000
75 000

100 000
75 000
50000

50 000 000
75 000 OUO

100 000000
75 000 000
50000 000

25 000
37 500
50 000
37 500

1000
1000
looo
2000

25 000 000
37 500 000
50000 000
75 000 000

25 000 4000 100 000 000

Insgesamt
jiihrlich

M.

von
Ein jedes getilgte Spar -Prämienstück bekommt
M. 5« für jedes verstostene Jahr.
Die Gesamtzahl der Stücke, auf die ein Gewinn und Bonus

trägt somit 2 900000 , d. h. 58 % der Zahl der Spar -Pramienstucke.

75000000
112 500 000
150 000000
150 000 000
150 000 000
Zuschlag

entfällt , be-

8. Sollte vor Ablauf von 10 Jahren eine neue gleichartige spar -Prämien¬
anleihe zur Ausgabe gelangen, so haben die Inhaber der Spar -Pramiensiucke
dieser Anleihe das Zeichnungsvorrecht.

Steuerbegünstigungen der Spar -Prämienanleihe:
a) Befreiung eines Besitzes bis zu 25 Stück von der Nachlaßsteuer

und bezüglich derselben Stücke von der Erbanfallsteuer . Kerne Nachlaß¬
oder Erbanfallsteuer für die auf den Namen Dritter bei der Relchvbant
oder anderen voin Reichsminister der Finanzen noch zu benennendci
Stellen auf 5 Jahre und mehr oder auf Todesfall hinterlegten stucke
(bis 10 Stück für jede einzelne dritte Person). .

b)  Der Vermögenszuwachs, der sich aus dem Besitze der Anleihe-
stücke gegenüber dem bei der Erwerbung der Stücke anzunehlnenden ^ r-
mögenswerte ergibt, unterliegt nicht der Besitzsteuer(Vermogeuozuwach.-
steuer). *^

-Der Ueberschuh des Veräußerungswertes über den Tilguugswert
bleibt frei von der Kapitalertragssteuer.

c) Die- dem Besitzer der Stücke auf Grund der vorstehenden Be¬
stimmungen unter III. 3, 4 zuftehenden Leistungen sowie der mis dem
Verkauf der Stücke erzielte Gewinn unterliegen im Gewmn;ahre iveder
der Einkommensteuer noch der Kapitalertragssteuer . ;

d) Bei jeder Llrt der Besteuerung werden die Prämienstücke o«
einer Stückzahl bis zu 50 Stück höchstens zum Nennwert, vom 20. Jahre
ab zum Kündiguiigswerte bewertet.

1. Annahmestellen , geichnungsflellenfind die Reichsbank und die im osflziellen
Zeichnungsprospekt ausgesührten Geldinffitute. Die Zeichnungen ^ nnen aber auch
durch Vermittlung jeder vank,. |ed«s Banbier », ieder Sparbage und Kredtt-
genossenschaft erfolgen.

Zeichnungen werden

von Montag, den1«.. dis Mittwoch, den 28. No¬
vember ISIS, mittags1 Uhr

entgegengenommen. Früherer ZeichnungSschlusz bleibt Vorbehalten .̂

2 ojeichnunaspreis . Der Preis sür jedes Spor -Prümienitück beträgt M. 1000. Hier-
O von sind M . 500 in 5"/« Deutscher Reichsanleihe zum Neunwert berechnet und JW

500 in bar zu begleichen.
Die mit Januar —Juli -Zinsen ausgeitatteten Rerchsanleiheflücke sind mit Zins

scheinen fällig am 1. Juli 192», die mit April- Oktober-Zjnsen ausgeflatteten Stücke
.Mi ckeinen, sättig am 1. April 1920, einzureichen. Den Etnlieserern von̂ 5°/°
Reicäanteihe mit Avril—Oktober-Zinsscheinen werden aus ihre alten Anleihen « lÜck-
zinien sür 90 Tage --- 1^ 5 °/« vergütet.

3 . Sickerheitsbestellung . Bei der Zeichnung hat jeder Zeichner eine Sicherheit von
10°!, des gezeichneten Bttrage » mit M . 100 sür jedes Prämienstück in bar zu hinterlegen.

Berlin,  im November 1919.

(Zeichnungsbedingungen:
4. (Zuteilung. Die Zuteilnng findet tunlichst bald nach dem Zeichnungsschluß statt. D!e

bet SerteiUtnö beftiount bo&tR6î ftrtßuJ®inlilcviunt.^
5. Bezahlung . Die Zeichner sind verpflichtet, die zugeteilten Beträge bis »umM De¬

zember d. I . zu begleichen. Die Begleichung hat bei derjenigen Stelle zu erfolgen,
bei der die Zeichnung angemeldet worden ist. . . ,«

Sollen 5% Schnldbuchsorderungen zur Begleichung verwendet werden, i
sogleich nach Erhalt der Zuteilung ein Antrag aut Ausreichung vo» Sch»lVver,chre
bungen an die Reichsschuldenverwaltung, Berlin 68, Oramensirahe 92/94 zu
richten Der Antrag mutz einen aus die Begleichung der Spar -Prau . enstucke bm
weisenden Vermerk enthalten und spätestens hin 20. Dezember d. I . bei der Ru %
schuldenoerwaltungeingeben. Vordrucke zu solchen Anträgen mit Formoorsch0
sind bei allen Zeichnungs- und Bermittlungsflellen zu haben. Daranihin w" de
Schuldverschreibungen, die nur zur Begleichung von Spar -Pramienflücken gee l18 SBÄ ausgereicht. Die Ausreichung erfolgt gebührensrei und poM
srei 'als Rnchsdienttsache. Diese Schuldverschreibungeir flud spätestens, bis zm '
Mürz 1920 den in Absatz1genannten Zeichnungs- oder Bermittlungsflellen einzu« .

6. Ausgabe der Stücke. Die Ausgabe der Prämienstücke ersolgt im Februar
Schuldbuckgläubigererhalten ersorderltchensalls bis zur ersten G-winnv-rlo nngA
März n I . dirrch ihre Vermittlungsstellen Nummernausgabe Zwischenscheine
nicht vorgesehen.

7. Amtausch der Kriegsanleihen . Die Reichsbank wird, sownr möglich, u»kN!
geltlich Stücke von höherem Nennwert als M . 600 in kleine Stücke tauschen.

Reichsfinanzmimsterium
Anleihe-Abtellung.

Zeichnung durch Vermittlung jeder Bank, jedes Bankiers, jeder Sparkasse und Kreditgenossenschaft-
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